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Neubau eines Schaltwerkes für die elektrische Energieversorgung und Verteilung mit
Stellplatz für PKW;
Rastatter Straße, Flst. Nr. 9350 und 9351

Der Bauantrag ist am 09.01.2026 bei der Gemeinde Muggensturm eingegangen. Der Antrag auf
Befreiung vom Bebauungsplan ist am 25.03.2026 bei der Gemeinde Muggensturm eingegangen.

Rechtsgrundlage zur Beurteilung
Das Bauvorhaben liegt gemäß § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes „Falkenäcker-Stangenäckerle“ und entspricht nicht seinen Festsetzungen.

Planung
Errichtung
Auf den Grundstücken mit den Flst. Nr. 9350 und 9351 entlang Rastatter Straße ist angedacht ein
Schaltwerk mit einer Länge von 9,20 m und einer Breite von 3,80 m für die elektrische
Energieversorgung und Verteilung zu errichteten. Die Firsthöhe sind mit 4,10 m geplant. Ca.
dreiviertel der Fläche des Schaltwerks soll auf dem Flurstück 9351 errichtet werden. Dieses
Grundstück ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes „Falkenäcker-Stangenäckerle“ als
Öffentliche Verkehrsfläche (Vorbehaltsfläche) festgesetzt. Das andere Viertel der Fläche des
Schaltwerks sowie die geplante Zufahrt und ein geplanter Pkw-Stellplatz sollen auf dem Flurstück
9350 errichtet werden. Dieses Grundstück ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes
„Falkenäcker-Stangenäckerle“ als Fläche für Versorgungsanlagen (Elektrizität) festgesetzt. Die
Zufahrt zum Schaltwerk soll über die Rastatter Straße erfolgen. Der Eingang zum Schaltwerk ist an
der Ostseite geplant. Auf dem Grundstück mit der Flst. Nr. 9350 wurde bereits ein Gebäude für
Elektrizität errichtet. Die Grundstücke 9350 und 9351 sind im Eigentum der Gemeinde
Muggensturm.

Befreiung für die Errichtung des Schaltwerks auf der im zeichnerischen Teil des
Bebauungsplans „Falkenäcker-Stangenäckerle als Öffentliche Verkehrsfläche
(Vorbehaltsfläche)“ festgesetzten Fläche
Da das Grundstück mit der Flst. Nr. 9351 im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes
„Falkenäcker-Stangenäckerle“ als Öffentliche Verkehrsfläche (Vorbehaltsfläche) festgesetzt ist, wird
für die geplante Errichtung des Schaltwerkes eine Befreiung benötigt. Diese wurde beantragt und
damit begründet, dass die ursprüngliche für das Schaltwerk angedachte Fläche auf dem Flurstück
9530 flächenmäßig nicht ausreiche, um das Schaltwerk, welches für die öffentliche
Energieversorgung des Baugebiets zwingend erforderlich ist, zu errichten. Daher wird zusätzlich
eine Teilfläche des Flurstücks 9351 benötigt. Eine Umplanung sei im Vorfeld betrachtet worden und
sei nicht möglich. Weiter wurde ausgeführt, käme es nicht zur geplanten Realisierung, ist die
Versorgung mit elektrischer Energie für das Baugebiet nicht möglich und für die Gemeinde
Muggensturm eingeschränkt.

Der Bebauungsplan „Falkenäcker-Stangenäckerle“ wurde am 03.08.2023 rechtskräftig. Gemäß
Grundsatzbeschlusses des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung vom 13.11.2023
werden innerhalb von 5 Jahren nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes etwaige Anträge auf
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Befreiung, Ausnahmen oder Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes oder
etwaige Ausnahmeanträge von der LBO abgelehnt, da der Bebauungsplan durch die
Beschlussfassung als Satzung die städtebaulichen Leitlinien der Gemeinde durch
Gemeinderatsbeschluss manifestiert wurde. Die Verwaltung hat grundsätzlich den
Grundsatzbeschluss anzuwenden. Da aber die Versorgung des Neubaugebiets „Falkenäcker-
Stangenäckerle“ mit Energie gewährleitet werden muss, liegt der Befreiungsantrag zur
Einzelfallentscheidung vor.

Städtebauliche Beurteilung
Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass die erforderliche Befreiung in diesem besonderen
Einzelfall vom zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes „Falkenäcker-Stangenäckerle“ für die
Errichtung des Schaltwerkes erteilt werden sollte, damit die Versorgung mit Energie im
Neubaugebiet „Falkenäcker-Stangenäckerle“ sichergestellt werden kann. Auch wenn der
Bebauungsplan noch keine 5 Jahre rechtskräftig ist.

Abstandsflächen/Grenzabstände/Baulasten
Die Zuständigkeit zur Prüfung der Abstandsflächen bzw. Grenzabstände sowie die Notwendigkeit
von evtl. Aufforderung zur Baulastenübernahmen liegt bei der Baurechtsbehörde des Landratsamts
Rastatt.

Info: eneREGIO GmbH war von Anfang an informiert, dass eine Baulast nicht übernommen werden
kann.

Die Abstandflächen des geplanten Schaltwerkes liegen auf den Flurstücken 9349, 9050 und 9051.
Die Baurechtsbehörde fordert vom Eigentümer des Flurstücks 9349 eine Baulastenübernahme für
ein Teil einer Abstandfläche die auf dem Flurstück 9349 liegt. Das Grundstück mit der Flst. Nr. 9349
ist als Fläche für die besondere Verwendung vorgesehen. Eigentümer des Flurstücks 9349 ist die
LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH. Die Fläche des Flurstücks 9349 gibt Raum zur
Umsetzung eines größeren Projekts zur Daseinsvorsorge im Ort. Sollte die Baulast für die
Abstandfläche übernommen werden, kann im Falle der Bebauung des Grundstückes mit der Flst. Nr.
9349 (Fläche zur besonderen Verwendung) der Bereich des Grundstücks auf der die Abstandsfläche
des Schaltwerks liegen würde, nicht gleichzeitig auf die eigene Abstandsfläche eines Gebäudes auf
dem Grundstück mit der Flst. Nr. 9349 angerechnet werden und die Fläche wäre dauerhaft von
Bebauungen freizuhalten. Da noch keine Entscheidung getroffen wurde, welches Projekt auf dem
Flurstück 9349 umgesetzt werden soll und somit auch nicht bekannt ist, wie viel Platz für die
Umsetzung benötigt wird, könnte die Abstandflächenbaulast ein großer Nachteil bei der Umsetzung
eines Projektes bedeuten.

Angrenzeranhörung
Nach der Bestätigung der Vollständigkeit des Antrags durch die Baurechtsbehörde des
Landratsamts Rastatt wurde, auf Veranlassung und nach Maßgabe der Baurechtsbehörde des
Landratsamts Rastatt gemäß § 55 LBO eine Angrenzeranhörung durchgeführt.

Haushaltrechtliche Deckung:

-

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung schlägt vor, die Befreiung für die Errichtung Schaltwerks auf der im
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans „Falkenäcker-Stangenäckerle als Öffentliche
Verkehrsfläche (Vorbehaltsfläche)“ festgesetzten Fläche zu erteilen.

2. Die Verwaltung schlägt vor, dass die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH die
Abstandsflächenbaulast nicht übernehmen darf.
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Maßstab: 1:500

Bearbeiter: Schmidt, Marina

Datum: 01.04.2026

Gemeinde Muggensturm

Neubau eines Schaltwerkes für die 
elektrische Energieversorgung und 
Verteilung mit Stellplatz für PKW;
Rastatter Straße, Flst. Nr. 9350 und 9351
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Ansicht von den landwirtschaftlichen Grundstücken
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Ansicht von der Rastatter Straße 
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Ansicht vom Grundstück Europastraße mit der Flst. Nr. 9349
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